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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Montag, den 12 Jan. igoi. Drittes Quartal. 'Den 22 Nivose IX.

Gesetzgeender Rath, 17. Dee.

Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Petilionencommißion.)

6. B. Steinhäuslin, Pfarrer zu Langcnthal, stellt

vor, daß, ungeachtet er nicht nur keinen Antheil an
den im Jahr -798 in seiner Gemeinde ausgebrochenen
Unruhen genommen, sondern im Gegentheil sein mög.
lichstes dazu beygetragen, um Ruhe und Ordnung zu
erhallen, wie solches durch das Zeugniß des damaligen
Reg. Commissars B. Stuber erwahret ist, er dennoch
mit Exckutionslruppen überladen und in einen beschei-

nigten Verlurst von circa L. 700 versczl worden sey.

Kurz darauf seyen ihm von der Verwaltungskammer
90 Mütt Korn angewiesen worden, die er als Encschädi-

gung für dienn Verlurst angesehen, und mit Dank
angenommen habe.

Iezr crwahre es sich, daß ihm diese Lieferung nicht
in dieser Absicht, sondern als Entschädigung für sein

Pfrundeinkommen sey gemacht worden, und zwar aus
Verschen, indem er für das Jahr -798 dennoch an-
gewiesen worden; so daß die Verwaltungskammcr ihm
nun die erwähnten 90 Mütt auf seinem Pfrunbein.
kommen von 1799 anrechnen wolle.

Indem nun V. Steinhäuslin seine bedrängte ökono-

mische Lage vorstellt, und die Begründniß seines Rechts,
für die schuldlos erlittene Erekutionslast Entschädniß
zu fordern, darthut, bittet er Sie B. Gesetzgeber,

daß es Ihnen gefallen möchte zu erkennen, es sollen

jene 90 Müit ihm nicht auf feinem Pfrundeinkommen
abgerechnet, sondern als Entschädigung für die erduldete
Last der Exekution überlassen werden.

Nicht um in den Verfügungen der Verwaltungs-
kammer etwas zu ändern, sondern allein in Hinsicht
auf die Begründniß des B. Steinhäusltns, für die

schuldlos erduldete Last Entschädigung zu fordern, trägt
Ihre Commißion darauf an, seine Petition an die

Vollziehung zu überweisen. Angenommen.

7. Conrad Böller, ein junger -zjähriger Bürger,
stellt in einer sehr naiven Petition vor, wie daß er zur
Hälfte Besitzer eines Heu. und Emdzehndens in der

Gemeinde Oerlikon Distr. Rcgenstorf sey, dessen Ei-
genthum vo» niemand bcstritlen werde, und daß er

glaube, dieser Zchnden solle fortbezahlt werden bis die

Zchndpflichligen durch einen gerechten Auskauf sich mit
ihm werden abgefunden haben; ein Auskauf, der um
so leichter zu bestimmen sey, als bereits Ao. 17; 9
verschiedene Zehendpjlichtige sich von der Lieferung i»
Nalura losgekauft und denselben in einen fixen Geldzins
verwandelt, der zur billigen Norm dienen könne.

Er verlangt bey seinem Recht geichüzt zu werden,
und glaubt, daß bey der Menge von billigdenkenden
und rechtschaffenen Bürgern in der Gemeinde Oerlikon,
es nur eines Winks von der Gesetzgebung bedörfe,
um ihm dazu zu verhelfen.

Zu vertagen, bis über diese» Gegenstand allgemein
verfügt werden wird. Angenommen.

Gesetzgebender Rath, 18. Dee.
Präsident: Koch.

Die Secrctärs für den Monat Oktober, erstatten

ihren Bericht über den Zustand der Canzlcy des Nathes.
Das Gutachten der Crtminalgesctzgcbiings-Comißion

über die durch die neuen Gesetze gemilderten Straffen
bereits vorher bcurlhcitt gewesener Verbrecher, wird
in Berathung genommen. Es ist folgendes:

Das Cantvnsgcrichl Bern thut in Ermanglung einer

gesetzlichen Wegwcisuyg bey der Gesetzgebung die Ein.
frage: »Wie soll sich die Criminaljustiz verhallen, in

Fällen, wo ein Verbrecher durch ehevorige, dem jetzt.
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gen peinlichen Gesetzbuch vorgehende Urtheile zu einer

mehr als 20jährigen Kcttensteaffe verurrheilt ist, sich

aber dieser Erraffe durch die Flicht entziehet und auf
Begehung frischer aber klein.rcr Vergehen wieder er-

griffen wird? " In dicsend Fall befände sich der vv»
der ehevorigen Beninregierung als ein nnverbefferiicher

Dieb zur lebenslänglichen Schallcniverkstraffe vcrur-
theilte, jüngst entwichene, bald darauf ob kleinere»

Vergehen wieder ertappte Hans Zurflüe.

Da däs Cant. Gericht von Bern weder in G sehen

noch Ve'chlüffen über diesen Fall keine Leitung fand

und sich doch keine Willknhrlichkeit erlauben wollte, so

fragte es bey dcni Iustizminister »in Weisung an, die

dahin aussiel: » Ohne Hinsicht auf sin ehevorigcs

Etrasurtheil sey der Znrßüc bloß nach seinen! lezren
Vergehen, doch als Rccidiv nach dem z?. Z. des

peinlichen Gesetzbuchs zu desirasseii. "
Dieser Weisung zu Ehren verurlheilte nach dem gc-

gcbncn Maßstab, das Canl. Gericht den Zurflüe zu

einer 14jährigen Kcttenstraffe und »achherigcn Verba»,

nung. ES fühlte aber zugleich, daß wenn dieses Re-

spoiisum des Ministers zum Systeme erwachsen Wille,

solches für die allgemeine Sicherheit die mißlichsten

Folgen haben könnte: denn das Resultat dieser Juris,
prudcnz war in casu vieles: daß der Zurflüe seine ältern

schweren Verbrechen und die darauf gefolgrc Slrasur-
theil durch seine Einweichung und Ausübung neuer
geringerer Vergehen gleichsam cxpucrt und

als ein wiedergcborner kleinerer Dieb seine erste Straffe
um mehr als die Hälfte abgekürzt hac. Wahrlich für

alle die Verbrecher, die sich im gleichen Fall von

lebenslänglicher Strasse wie Zurflüe befinden, ei» auf-

muntcrndes Beyspiel! Diese Besorgmß ist der ihm zur

Ehre und Verdienst gereichende Beweggrund, der baS

hiesige Cant. Gericht, veranlasset, Ihnen B> G. mm

selbst obige Frage in àlì genersll zum Aufschluß

vorzulegen.

Na-bdcm der Grundsatz der Reduction der ältern

Kcttcnstraffcn auf das gegenwärtige Maximum von 20

Jahren, von Ihnen B. G. verworffen worden ist, fo

muß nun der Gegensatz Eurer Criinlnalcommißion zur

Richtung dienen; daß ncmlich jeder, sey es durch

ältere oder durch neuere Urtheile verhängten Kelten-

straffe (Begnadigungen vorbehalten) ein gänzliches Ge-

nüge geleistet werden soll.

Von diesem Grundsatz ausgehend, hat »im die

Cxim. Gcstzg. Eommißisn die Ehre, Ihnen B. G.

folgenden, auf die verschiedenen Entweichungsfälle sich

beziehenden Decretöciuivurf vorzulegen:
Der gesetzgebende Rath,

In Erwägung, daß die Einführung eines neue»

peinlichen Gesetzbuchs keine Rückwirkung auf àStrastmheiie haben ken n;
In Erwägung, daß derjenige, der durch seine Vcr.

gehen sich eine gesetzliche Straffe zuziehet, verpflichtn

ist, derselben ein Genüge zu leisten;

In Erwägung, daß auch kleinere Vergehen, die

nach einem bereits um schwererer Verbrechen ausgc-

fällten Urtheile, begangen werden, nicht ungestraft blei,

den sollen — beschließt.
(Die Fortsttzling folgt.)

Beylagen zu dem Abgabeugesetz für das Jahr
IKOO.

9.
Bericht der Fina»zcomnzißion, vom

8tcn N 0 ven> der, über die Handels,
und Gewerbö abgabt

Nach der bcvgcfügrcn, wegen ihrer Ncnhcil zwar

bloß muihmaßlichen Angabe, sollte sie 527,000 Fr.

abwerfen.
Dem hier aufgestellten Grundsatze gemäß, darfwe,

der eine Handels- Fabrik- und Spekulaiionsunterneh,

mung Platz haben, noch ei» Zweig der Gewerbe, Künste

und Handwerke, von irgend Jemanden getrieben wer,

den, es sey dann, daß er sich zu dem Ente mit einem

Patent versehe.

Dieser Verfügung liegt eine gedoppelte Absicht zum

Grunde. AIs Fliianzgcgenstand sollen die auszulösenden

Parente, eine Quelle von Einkünften abgeben; als Poli,

zcymaßcegcl dann, wird sie dem Staat eine Uebersicht

über das Intustricwesen der Republik verschaffen. Diesem

Unterschied zufolg^, werde» der Regel nach, bloß die

bedeutendem Gewerbe, mit einer eigentlichen Auflage

beiegk; die mmdec wichtigen aber, bloß einer Controlle

uinerworffen. Aus dieser >v?e aus jener Rücksicht W
ganz »aiürlich, daß die Parente nur für ein Iaht
gültig seyn können. Auf em halb Iayr doch, werden

der.n auch ertheilt; in dem Falle aber wird über die

verhälllußmäßige Summe aus, noch 1/4 mehr bezahlt.

Da bey dem vorgelegte» Auflagensystem, keine eigen!«

liche Vermögenssteuer sich voifindet, die Grundbesitzer

und Capitaliste» aber nichrstesioweniger das, was sie

i besitzen, versteuern müssen, so ist nichts als billig, daß
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